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' SNF

1 Wichtige Bemerkungen

1.1  Evaluationsprozedur
Eine detaillierte Beschreibung des Evaluationsverfahrens finden Sie auf der folgenden Seite:

https://www.snf.ch/de/6cs2wnfJtcfFDL60o/seite/evaluationsverfahren

Bitte beachten Sie, dass mit den Gesuchstellenden um einen Riickkehrbeitrag keine Interviews durch-
gefuhrt werden. Bitte beachten Sie auch, dass Gesuche um einen Rickkehrbeitrag mit diesem Evalua-
tionsformular evaluiert werden. Die Beurteilungskriterien finden Sie im Reglement Uber die Gewahrung
von Mobilitdtsstipendien fir Postdocs (Reglement Postdoc.Mobility) (Artikel 18).

1.2  Einreichung und Frist

Ein neues Gesuch muss Uber die Plattform mySNF eingereicht werden: www.mySNF.ch > Was md&ch-
ten Sie tun? > Ein neues Gesuch erfassen > Karrieren > Ruckkehr CH Postdoc.Mobility. Die Plattform
mySNF wird drei Monate vor dem jeweiligen Stichtag der Gesuchseinreichung fiir die Eingabe gedff-
net. Falls Sie noch nicht Gber ein mySNF-Nutzerkonto verfligen, registrieren Sie sich spatestens einen
Monat vor dem Stichtag auf www.mySNF.ch, damit Sie die verlangten Informationen und Dokumente
frih genug vorbereiten kdnnen. lhre Registrierung wird anschliessend beim SNF behandelt. Die Frei-
schaltung lhres Benutzerkontos wird Ihnen innerhalb von wenigen Tagen per E-Mail bestatigt.

Riickkehrbeitrage kénnen nur wahrend eines laufenden Postdoc.Mobility-Stipendiums zu den
offiziellen Eingabeterminen beantragt werden. Ausnahme: wenn das Postdoc.Mobility-Stipendium
am 31. Januar oder am 31. Juli des laufenden Jahres endet, kann am 1. Februar bzw. am 2. August
noch ein Gesuch um einen Riickkehrbeitrag eingereicht werden.

Ein Beitragsgesuch gilt als rechtzeitig eingereicht, wenn es am letzten Tag der Frist (4. August 2026)
beim SNF bis 17:00:00 Schweizer Lokalzeit eintrifft.

Bitte reichen Sie Ihr Gesuch rechtzeitig vor 17:00:00 Schweizer Lokalzeit ein. Die Einreichefrist
ist nicht verhandelbar.

Aufgrund der grossen Anzahl an Gesuchen, die kurz vor Ablauf der Einreichefrist eingereicht werden,
kann es einige Zeit dauern, bis Ihre Dokumente auf mySNF hochgeladen sind. Laden Sie Ihre Doku-
mente genligend frih hoch, damit Sie lhr Gesuch rechtzeitig einreichen kénnen.

1.3 Sprache des Gesuches

In den Fachgebieten Mathematik, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Biologie, Medizin,
Psychologie, Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften ist das Gesuch in Englisch abzu-
fassen. In den Ubrigen Fachgebieten ist die Gesuchstellung in einer Schweizer Amtssprache mdaglich.
Fir die Politikwissenschaften gelten besondere Bestimmungen (Ziffer 1.16 des Allgemeinen Ausfih-
rungsreglements zum Beitragsreglement).

1.4 Riickkehr CH Postdoc.Mobility im Verhéltnis zu anderen Forderungen des SNF
Rickkehr CH Postdoc.Mobility-Gesuche kdnnen ausschliesslich fir einen Unterstitzungszeitraum ein-
gegeben werden, flr welchen keine Finanzierung des geplanten Forschungsvorhabens durch den
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SNF oder Dritte besteht. Wahrend des Gesuchsverfahrens um einen Rickkehrbeitrag ist eine parallele
Gesuchstellung bei Ambizione und SNSF Starting Grants moglich.

Die Gesuchstellung fiir eine Férderung in einem Karrierefdrderungsinstrument, in der Projektférderung
oder in den Programmen des SNF ist fiir einen Unterstiitzungszeitraum nach Ablauf des Riickkehrbei-
trages mdglich (Artikel 16 des Reglements Postdoc.Mobility).

1.5 Wiedereinreichung

Gesuchstellende, deren Gesuch um einen Rickkehrbeitrag abgelehnt wurde, kdnnen unabhangig von
der thematischen Ausrichtung des Projekts maximal ein weiteres Mal ein Gesuch um einen Rickkehr-
beitrag einreichen, sofern die persoénlichen und formellen Voraussetzungen erfiillt sind (Artikel 17 des
Reglements Postdoc.Mobility).

Bei einer Wiedereinreichung missen Sie in mySNF ein neues Gesuch erstellen. Nochmals einge-
reichte Gesuche missen nicht als solche deklariert werden und es muss nicht mehr schriftlich darge-
legt werden, wie die Ablehnungsgriinde bei der Uberarbeitung des Gesuchs beriicksichtigt wurden.
Der SNF erwartet aber, dass Forschende ihr abgelehntes Projekt auf Basis der Riickmeldung tiberar-
beiten.

1.6 Fortsetzungsgesuche
Fortsetzungsgesuche einer Rickkehrphase sind nicht mdglich. Vorbehalten bleiben Verlangerungen
infolge der Griinde von Ziffer 5.4 des Allgemeinen Ausfuhrungsreglements zum Beitragsreglement.

1.7 Entscheid
Bitte beachten Sie, dass die Entscheide ca. 5 Monate nach dem Eingabetermin kommuniziert werden
(Mitte Juni bzw. Mitte Dezember).

1.8 Nichteintretensentscheid

Wichtig: Die formellen Voraussetzungen, z.B. beziiglich der Léange des Forschungsplans oder
der anderen erforderlichen Gesuchsdaten miissen eingehalten werden, andernfalls kann der SNF
entscheiden, nicht auf das Gesuch einzutreten.

2 Personen- und Gesuchsdaten (in mySNF auszufillen)

21 Vorgesehenes Gastinstitut
Der mit dem Riickkehrbeitrag finanzierte Forschungsaufenthalt muss an einer nicht kommerziellen
Forschungsinstitution (Gastinstitution) in der Schweiz stattfinden.

Die mit einem Riickkehrbeitrag geférderten Forschenden missen ihre Tatigkeit grundsatzlich in vollem
Umfang (100% Pensum) dem durch den SNF finanzierten Forschungsvorhaben widmen. Unter be-
stimmten Voraussetzungen kann ein geringeres Pensum (mindestens 80%) beantragt werden. Die zu
erfilllenden Voraussetzungen sind in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e des Reglements Postdoc.Mobility
definiert.
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2.2 Grunddaten |

2.2.1 Beantragter Beginn
Gesuchseingang vom 4. August 2026

Frihester Beginn am 1. Februar 2027.

Der friihestmdgliche Beitragsbeginn ist jeweils 6 Monate nach dem Eingabetermin. Als Antrittsdatum
eines Ruickkehrbeitrags gilt jeweils der 1. Tag des Monats. Die mit einem Rickkehrbeitrag finanzierte
Forschungsperiode in der Schweiz beginnt unmittelbar nach der Riickkehr aus dem Ausland.

Der Riickkehrbeitrag schliesst in der Regel an das Ende des Postdoc.Mobility-Stipendiums an.
Ausnahmen kénnen in Betracht gezogen werden, zum Beispiel wenn die Stipendiatin bzw. der Sti-
pendiat nach dem Stipendienende fir eine begrenzte Zeit am Gastinstitut im Ausland weiterforscht. In
diesem Fall muss der Rickkehrbeitrag spatestens 12 Monate nach Ende des Stipendiums, jedoch
nicht spater als 12 Monate nach dem Datum der Verfligung angetreten werden. Weiter ist eine Aus-
nahme madglich, falls zwischen Stipendienende und dem vom SNF festgelegten friihestmoglichen Be-
ginn des Rickkehrbeitrags (siehe oben unter 2.2.1) eine Liicke besteht. In diesem Fall muss der Rick-
kehrbeitrag zum friihestmdglichen Datum gemass diesem Leitfaden (2.2.1) beginnen. Beginnt die
Rickkehrperiode nicht unmittelbar nach dem Ende des Stipendiums, muss im Gesuch unter «Bezug
zu anderen SNF-Projekten» angegeben werden, ob Sie wahrend dieser Zeit finanziert sind oder nicht,
und wo Sie sich wahrend dieses Unterbruchs aufhalten.

2.2.2 Gewiinschte Dauer
Rickkehrbeitrage werden fir mindestens 3 und hdchstens 12 Monate gewahrt. Es ist nicht méglich,
eine Verlangerung des Riickkehrbeitrags zu beantragen.

2.3 Vorhandene oder beantragte Mittel

Der SNF vergibt keine Beitrage fur Forschungsvorhaben, die der SNF oder Dritte bereits unterstiitzen
(Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe e des Beitragsreglements). Falls Sie bereits iiber eine entsprechende
Finanzierung zur Deckung lhrer Lebenshaltungskosten verfiigen (Salér oder Stipendium), ist es
in der Regel nicht méglich, diese mit einem Riickkehrbeitrag des SNF aufzustocken. Falls Sie
fur das Projekt weitere Mittel beantragt oder bereits erhalten haben (Salar, Stipendium, Mittel fir die
Deckung von Kongresskosten, Forschungskosten, etc.), machen Sie bitte genaue Angaben dazu und
laden Sie allfallige Genehmigungsschreiben unter ,Sonstige Beilagendokumente“ hoch. Bitte beachten
Sie, dass Sie dem SNF auch wahrend des laufenden Gesuchsverfahrens melden missen, falls Sie
von anderen Geldgebern weitere Mittel zugesprochen erhalten oder diese beantragen. Der SNF kann
bei Zusprachen schon gesprochene Drittbeitrdge zur Deckung |hrer Lebenshaltungskosten berlck-
sichtigen. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie bitte vorgangig die SNF-Geschaftsstelle

(pm@snf.ch).

Bitte informieren Sie den SNF auch unverziiglich wahrend des Gesuchsverfahrens, falls Sie eine an-
dere Stelle annehmen oder eine andere Finanzierung erhalten und das Gesuch daher zuriickziehen
mdchten.

2.4 Finanzieller Bedarf

Bevor Sie den Datencontainer «Finanzieller Bedarf» in mySNF ausfillen, flllen Sie bitte den Daten-
container «Grunddaten I» aus.
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2.4.1 Eigenes Saladr Gesuchstellende/r

Die mit Postdoc.Mobility-Ruckkehrbeitragen geférderten Forschenden missen ihre Tatigkeit grund-
satzlich mit einem Pensum von 100% in vollem Umfang der vorgesehenen, vom SNF finanzierten For-
schung widmen. Der SNF berechnet fiir das Salar ca. CHF 110'000.- (inkl. Sozialabgaben) bzw. CHF
95'000.- (ohne Sozialabgaben) flr 12 Monate zu einem Beschéaftigungsgrad von 100%. Der definitive
Lohn wird vom SNF und der Personalabteilung der Hochschule, an der die/der Gesuchstellende ange-
stellt ist, bestimmt.

Far klinische tatige Forschende: Der Anteil am Salar fur die Forschung (mindestens 80 %) wird durch
den Ruckkehrbeitrag gedeckt. Das Salar fur die klinische Tatigkeit (bis zu 20 %) muss von lhrem Ar-
beitgeber ibernommen werden.

Der SNF anerkennt in der Regel die lokalen Salarnormen als obere Grenze, behalt sich aber bei Loh-
nen, die Uber dem gesamtschweizerischen Durchschnitt liegen, eine Korrektur nach unten vor. Vo-
raussehbare, aber noch nicht rechtskréaftige Teuerungszulagen sind nicht anzugeben. Uberschreitun-
gen des bewilligten Forschungsbeitrags, die aus Teuerungszulagen resultieren, werden vom SNF
nachtraglich beglichen.

2.4.2 Sozialabgaben

Bei den Sozialabgaben handelt es sich um den lokalen Prozentsatz der Arbeitgeberbeitrage ohne all-
fallige weitere Sozialabgaben wie Kinder- oder Familienzulagen. Die unten aufgefluhrten Prozentsatze
beziehen sich auf das aktuelle Allgemeine Ausfiihrungsreglement zum Beitragsreglement (Anhang
12). Wichtiger Hinweis: Das System akzeptiert keine Kommas, bitte stattdessen einen Punkt eingeben
(z.B. 12.5).

Universitat Basel 14 %
Universitat Bern 15 %
EPFL 16 %
ETHZ 16 %
EAWAG, EMPA, PSI, WSL 16 %
Universitat Freiburg / Fribourg 19 %
Universitat Genéve (inkl. IHEID) 23 %
Universitat Lausanne (inkl. CHUV) 16 %
Universitat Lugano 14 %
Universitat Luzern 16 %
Universitat Neuchatel 23 %
Universitat St. Gallen 14 %
Universitat Zirich 15 %
Ubrige Institutionen, in der Regel 16 %

2.4.3 Forschungsmittel
Es kénnen maximal CHF 5'000.-/Jahr flir Forschungsmittel (Forschungskosten und Kongresskosten)
bewilligt werden, die mit der Umsetzung des Projekts in direktem Zusammenhang stehen. Bitte geben
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Sie den finanziellen Bedarf und den Verwendungszweck fiir die gesamte Beitragsdauer so prazise und
konkret wie mdglich an. WICHTIG: Beitrage an Forschungsmittel (Forschungskosten und Kon-
gresskosten) miissen bereits mit dem Gesuch um eine Riickkehrphase beantragt werden. Spa-
tere Gesuche um Ubernahme von Kongress- oder Forschungskosten kénnen nicht beriicksich-
tigt werden. Es werden nur Kosten bernommen, die gemass Leitfaden explizit anrechenbar sind.
Beantragte Kosten, die nicht anrechenbar sind, kénnen nicht Gbernommen werden.

a) Forschungskosten

Folgende Kosten sind anrechenbar: Unentbehrliche Kosten zur Realisierung des Forschungsprojek-
tes: Bibliotheksgebihren, Fotokopien in Bibliotheken oder Archiven, Transkriptionskosten von Inter-
views, Dokumentation (z.B. Zugang zu Daten, Mikrofilme), Verbrauchsmaterial sowie Rechenzeit und
Cloud Computing (ausgenommen sind Kostenanteile, die zu den allgemeinen Kosten fur Wartung und
Pflege von Infrastrukturen gehoren). Die Reisekosten fiir Feldforschungen oder flir Archivbesuche, so-
wie Kosten fiir Ubernachtungen (Hotels bis zur Drei-Sterne-Kategorie) und Mahlzeiten (falls nicht im
Zimmerpreis inklusive) kdnnen in effektiver Hohe oder gemass den Pauschaltarifen des SNF (Kapitel
11.2 des Informationssets ,Postdoc.Mobility*) verlangt werden.

Folgende Kosten sind nicht anrechenbar und werden nicht iibernommen: Korrekturlesen, Uber-
setzungen, Sprach- und Weiterbildungskurse, Blicher, Abonnemente von Fachzeitschriften, Biromate-
rial, Mitgliedschaften, Porto-, E-Mail-, Internet- und Telefongebiihren, Fotokopien innerhalb der Gastin-
stitution, Offline-Speicher (-medien) (wie Dropbox, Google Drive, Festplatten, Memorysticks, ...),
Material von bleibendem Wert (z.B. Laptop, Drucker, Digitalkamera, Standardequipment wie Zentrifu-
gen, Mikroskope, etc.), Gebihren fir Krankenkassenbeitrage, Overheadbeitrage sowie Geblihren im
Zusammenhang mit der Beantragung von Visa. Der SNF tbernimmt zudem keine Publikationskosten
im Rahmen des Rickkehrbeitrages. Kostenbeitrage durch den SNF fiir reine Open-Access-Publikatio-
nen kdnnen, sofern die Bedingungen erflllt sind, Uber die OA-Plattform (mySNF) beantragt werden.
Detaillierte Informationen erhalten Sie auf der Open-Access-Website des SNF.

b) Kongresskosten

Bitte geben Sie an, ob Sie planen, wahrend des Rickkehrbeitrags an Kongressen teilzunehmen und
fihren Sie das dafir vorgesehene Budget fiir die gesamte Beitragsdauer auf. Kongresskosten konnen
verwendet werden fir die Einschreibegebihren am Kongress, die Hin- und Rickreise, die Unterkunft
sowie die Verpflegung. Die Teilnahme an Kursen und Workshops, die keinen direkten Zusammenhang
mit dem finanzierten Forschungsvorhaben aufweisen (z.B. Kurse flr die personliche Weiterbildung)
wird nicht GUbernommen.

3 Annex-Dokumente (PDF-Format erforderlich, maximal 10 MB pro
Container)

3.1 Forschungsplan

A. Allgemeine Bemerkungen

Der Forschungsplan ist die Grundlage der wissenschaftlichen Begutachtung, insbesondere der
Beurteilung der wissenschaftlichen Qualitat des beantragten Forschungsvorhabens, d.h. dessen
wissenschaftliche Bedeutsamkeit, Aktualitat, Originalitat, Machbarkeit und der Eignung der Methoden.
Zusammen mit dem CV und dem Leistungsausweis der/des Gesuchstellenden dient der
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Forschungsplan auch der Beurteilung der wissenschaftlichen Qualifikation der/des Forschenden,
insbesondere deren Fachkompetenz in Bezug auf das Forschungsvorhaben.

Durch formelle und inhaltliche Vorgaben fiir den Forschungsplan stellt der SNF einen standardisierten
Informationsgehalt der Gesuche sicher. Dies ist eine wichtige Voraussetzung fir eine vergleichende
Evaluation im kompetitiven Auswahlverfahren und die Gleichbehandlung aller Gesuchstellenden.

Der Forschungsplan muss aus Originaltext bestehen, der von der/dem Gesuchstellenden selbst
verfasst worden ist. Einzig bei der Beschreibung von Standardmethoden sind in geringem Masse
Texte (oder andere Materialien, Grafiken, etc.) Dritter bzw. eigene veroffentlichte Texte zugelassen.
Die zitierten Texte missen eindeutig als Zitate gekennzeichnet sein (Anfihrungs- und Schlusszeichen
oder entsprechende Formulierung), und eine verifizierbare Quelle muss in der Nahe der
Ubernommenen Stellen sowie im Literaturverzeichnis angegeben sein. Der SNF verwendet eine
textvergleichende Software fir die Analyse von Verdachtsfallen. Mehrere Universitaten stellen solche
Programme ihren Studierenden und Mitarbeitenden zur Verfigung. Bitte wenden Sie sich fur weitere
Informationen an lhre Institution. Weitere Einzelheiten lber die wissenschaftliche Intgeritat finden Sie
im SNF Dossier unter Wissenschaftliche Integritat (snf.ch).

In den Fachgebieten Mathematik, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Biologie,
Medizin, Psychologie, Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften ist das Gesuch in
Englisch abzufassen. In den Ubrigen Fachgebieten ist die Gesuchstellung in einer Schweizer
Amtssprache maoglich. Fir die Politikwissenschaften gelten spezielle Bestimmungen (Ziffer 1.16 des
Allgemeinen Ausflihrungsreglements zum Beitragsreglement).

Auf Gesuche, welche die vorgegebene Strukur des Forschungsplans, die formellen
Gesuchsvorgaben (Artikel 14 des Beitragsreglements) und die Anforderungen an Integritat und
gute wissenschaftliche Praxis nicht erfiillen (Artikel 15 des Beitragsreglements), tritt der SNF
nicht ein.

B. Struktur des Forschungsplans

Der Forschungsplan (Abschnitte 1 — 3, siehe Tabelle unten) darf maximal 4 Seiten (A4 Format) und
héchstens 15000 Zeichen (inkl. Leerschlage, Zeilenabstand 1.5, mind. Schriftgrésse 10, keine
schmalen Schriftarten) umfassen’. In diesen Limiten sind Titel, Fussnoten, lllustrationen, Formeln,
Tabellen, usw., jedoch nicht das Literaturverzeichnis (obligatorische Liste der Quellen/Referenzen am
Ende des Dokuments) inbegriffen. Der Forschungsplan muss als einzelnes Dokument hochgeladen
werden und darf keine Anhange enthalten. Nach der Einreichung sind keine Anderungen mehr erlaubt.

Der Zeichenzihler in mySNF ist verbindlich. Verwenden Sie fiir die Uberpriifung NICHT
Microsoft Word, LaTeX oder ein anderes Textverarbeitungsprogramm. Um die Zeichenzahl zu
uberprifen, laden Sie den Forschungsplan (ohne Literaturverzeichnis) als PDF in mySNF hoch.
Wandeln Sie keinen Text in ein Bild um (z.B. Tabellen).

' Die maximale Anzahl Zeichen und Seiten miissen zwingend respektiert werden:

15'000 Zeichen auf 4 Seiten sind innerhalb der Limiten.

15'000 (oder weniger) Zeichen auf mehr als 4 Seiten sind NICHT innerhalb der Limiten, dies fiihrt zu einem Nichteintretensent-
scheid.

Mehr als 15’000 Zeichen auf weniger als 4 Seiten sind NICHT innerhalb der Limiten, dies fiihrt zu einem Nichteintretensentscheid.
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Jedes Gesuch wird unabhangig von einer friiheren Einreichung beurteilt. Das Hinzufiigen einer
Punkt-fiir-Punkt-Antwort ist daher nicht mehr erlaubt.

Alle formellen Vorgaben (Anzahl Seiten, Zeichen, etc.) miissen eingehalten werden. Der SNF
tritt auf Gesuche, die den formellen Vorgaben fiir den Forschungsplan nicht entsprechen
und/oder die inhaltlich offensichtlich ungeniigend sind, nicht ein (Artikel 22 des
Beitragsreglements).

Der Forschungsplan muss in die folgenden Abschnitte gegliedert sein (max. 4 Seiten ohne
Literaturverzeichnis):

Abschnitt 1 1a) Beschreiben Sie die Forschung, die Sie wahrend des Postdoc.Mobility-Stipendi-
ums bereits durchgefiihrt haben, die Resultate, die Sie bisher erreicht haben und all-
Aktueller Fortschritt | fallige Anpassungen, die Sie im Vergleich zum beuwilligten Projekt vorgenommen ha-
des Postdoc.Mobi- ben.

lity-Stipendiums
und Plan fiir die ver- | 1b) Beschreiben Sie die Arbeiten, die Sie wahrend der verbleibenden Zeit im Ausland
bleibende Zeit im unter Berlicksichtigung der urspriinglichen Projektziele und allfalliger Anpassungen
Ausland am urspringlichen Projekt durchfiihren méchten.

(ca. 1 — 2 Seiten)

Abschnitt 2 Die Rickkehrbeitrdge haben zum Ziel, das im Ausland im Rahmen des Postdoc.Mobi-
lity-Stipendiums durchgefiihrte Projekt in der Schweiz abzuschliessen oder hier ein
Forschungsplan fiir | neues zu lancieren. In beiden Fallen muss der Forschungsplan folgendermassen ge-
die Riickkehrphase gliedert werden:

(ca. 1 -2 Seiten) 2a) Legen Sie die Aufgaben und Ziele dar.

2b) Beschreiben Sie den Ansatz und die Methodik, die Sie anwenden werden.

2c) Erstellen Sie einen Zeitplan, der die wichtigsten Aufgaben (Meilensteine) enthalt.

Abschnitt 3 3a) Beschreiben Sie Ihre weiteren Fachkompetenzen, die Sie durch die Umsetzung
des Riickkehrbeitrags erwerben werden (z.B. weitere Methoden, Sprachen, IT-Kennt-
Bedeutsamkeit fiir nisse, usw.).

die berufliche und
personliche Karrie- 3b) Erlautern Sie kurz, wie der Rickkehrbeitrag es Ihnen erméglichen wirde, lhr Profil
reentwicklung, inkl. | als Forschende/r im Vergleich zu lhren bisherigen Forschungsleistungen und lhrer
Mentoring durch Ausbildung weiterzuentwickeln.

das Gastinstitut
3c) Mentoring: Beschreiben Sie die geplanten Weiterbildungsaktivitaten (wissen-
(ca. 0.5 -1 Seite) schaftliche Aspekte, Management/Organisation, bereichslibergreifende und transfe-
rierbare Schllisselkompetenzen, usw.). Gehen Sie auf den gegenseitigen Wissens-
transfer zwischen der/dem Forschenden und dem Gastinstitut ein.
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Abschnitt 4 Listen Sie lhre Referenzen auf. Geben Sie die vollstdndige Referenz an, insbeson-
dere Titel, Quelle und vollstadndige Autorenliste. Die Verwendung von ,et al.“ zum Ab-
Literaturverzeichnis | kiirzen der Autorenliste ist nicht zulassig (Ausnahme: die Abkilirzung der Autorenliste
ist bei Publikationen im Rahmen von grossen internationalen Konsortien mit mehr als
Das Literaturverzeich- | 50 Autorinnen/Autoren zuldssig. In diesem Fall muss ein Link zur vollstandigen Refe-
nis wird nicht in die renz beigefligt werden. Ebenfalls zulassig ist die Verwendung von ,et al.“ falls im
Limiten (maximal 4 Fliesstext des Forschungsplans die Autorinnen/Autoren mit Namen zitiert werden.).
Seiten und 15'000
Zeichen inkl. Leer-
schlage) eingerech-

net.

3.2 CV und bedeutendste Leistungen

Der SNF hat die San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) unterschrieben, welche
Forderorganisationen empfiehlt, die Kriterien, die zur Beurteilung der wissenschaftlichen Produktivitat
der Gesuchstellenden angewendet werden, ausdriicklich zu nennen. Dabei soll die wissenschaftliche
Qualitat, der Wert und der Einfluss/die Wirkung der gesamten Forschungsarbeiten (inkl. Datensets,
Software, Prototypen) zusatzlich zu den Publikationen bericksichtigt werden. Der wissenschaftliche
Inhalt einer Arbeit ist dabei bedeutend wichtiger als die bibliometrischen Indikatoren oder das Renom-
mee der Zeitschrift, in der sie abgedruckt wurde. Im Rahmen dieser Beurteilung werden die wissen-
schaftliche Disziplin, das akademische Alter und die personliche Situation (z.B. Karriereunterbriiche,
Betreuungspflichten) der Gesuchstellenden bericksichtigt.

Um dem Anspruch von DORA zu genligen, hat der SNF eine neue Struktur fir den CV definiert und
verlangt von allen Gesuchstellenden ein standardisiertes Set von Informationen. Konkret miissen Ge-
suchstellende den CV anhand einer Vorlage auf dem SNF Portal erstellen und anschliessend
ein PDF in mySNF im Datencontainer ,,CV und bedeutendste Leistungen®“ hochladen.

Bei Gesuchen um einen Rickkehrbeitrag sind insbesondere folgende Angaben im CV obligatorisch:

— Verteidigungsdatum Ihrer Doktorarbeit (PhD), Hochschule/Ort und
Betreuerin/Betreuer.

— Gesuchstellende mit medizinischer Ausbildung: Datum des Staatsexamens (oder eines
aquivalenten Abschlusses) und Datum des Doktorates in Medizin (MD), Hochschule/Ort
und Betreuerin/Betreuer.

—  Weitere Abschlisse (z.B. MSc, BA etc.): Datum, Hochschule/Ort und
Betreuerin/Betreuer (falls anwendbar).

— Bisherige Anstellungen und aktuelle Position(en) mit Namensangabe
Betreuerin/Betreuer.

— Falls Sie bei gewissen Abschliissen oder bisherigen Anstellungen kein/e Betreuer/in
hatten, geben Sie bitte N/A an.

Bitte geben Sie bei den wichtigsten Leistungen einen direkten Link zu jeder Arbeit an (z. B. DOI) und
stellen Sie sicher, dass alle Arbeiten fir die wissenschaftliche Evaluation 6ffentlich zuganglich sind.
Eine ORCID ID ist erforderlich und wird den Evaluator:innen mitgeteilt. Stellen Sie daher sicher,
dass der offentlich zugangliche Inhalt lhres ORCID-Profils aktuell ist.
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Ihre Leistungen dienen als allgemeine Beschreibung lhrer bisher wichtigsten wissenschaftlichen
Beitrage und missen nicht in direktem Zusammenhang mit der Forschung lhres aktuellen Gesuchs
stehen. Kompetenzen, die fir das Projekt relevant sind, sollten vor allem im Forschungsplan angege-

ben werden.

Weitere Informationen zum neuen Lebenslauf finden Sie unter |hr Lebenslauf — alles zum CV-Format.

Das SNF Portal befindet sich unter portal.snf.ch.

Die Angaben dienen den Evaluatorinnen und Evaluatoren insbesondere dazu, die wissenschaftliche
Qualitat und die Bedeutung des Forschungsoutputs zu beurteilten. Der CV muss in der Sprache des
Forschungsplans verfasst sein. Das Dokument wird den Evaluatorinnen und Evaluatoren zur VerfU-

gung gestellt. Beachten Sie bitte, dass der CV nach dem Eingabetermin nicht mehr aktualisiert

werden kann.

3.3  Erklarung zur Mobilitat

Mobilitat wird als ein notwendiger Faktor fur eine erfolgreiche wissenschaftliche oder akademische
Laufbahn anerkannt. Um das Mobilitdtskonzept der/des Gesuchstellenden beurteilen zu kénnen, ist
eine Erklarung zur Mobilitat erforderlich.

Das Konzept der akademischen Mobilitdt beinhaltet finf Dimensionen, welche auch alternative Karrier-
ewege berlcksichtigen.

Institutionell: Zusammenarbeiten mit oder Wechsel zu einer Institution, welche die
Infrastruktur und das Fachwissen bereitstellt, die fur lhre Karriere als Forschende/r
nutzlich sind. Zeigen Sie den Mehrwert fUr |hren bisherigen Karriereverlauf sowie fur die
vorgeschlagene Forschung auf.

International: Beschreiben Sie die anhaltenden Auswirkungen eines
Auslandaufenthaltes (inklusive verschiedener Kurzaufenthalte Uiber einen bestimmten
Zeitraum), internationale Zusammenarbeiten sowie lhre Beteiligung an internationalen
Netzwerken.

Sektoriell: Erfahrungen im privaten Sektor oder in anderen Bereichen, die Erfahrungen
in der Praxis ermdglichen, die fir die vorgeschlagene Forschung relevant sind,
insbesondere in der angewandten Forschung, und entsprechend dem Karriereziel in
diesem Bereich.

Disziplinar: Wechsel zwischen Forschungsfeldern, die von lhrer Hauptdisziplin
abweichen.

Intellektuell: Wissenstransfer Uiber die Wissenschaft hinaus (z.B. Wissenschafts-
kommunikation, Beitrdge zum Stand der Wissenschaft in der Gesellschaft, Ubertragung
in die Praxis).

Bitte verwenden Sie dieses Formular (Statement of Mobility), kommentieren Sie gegebenenfalls jede
dieser Dimensionen (in derselben Sprache wie der Forschungsplan oder auf Englisch), und beachten
Sie die folgenden Punkte:
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— Um eine gerechte und einheitliche Behandlung zu gewahrleisten, wird die
Stellungnahme von allen Gesuchstellenden angefordert.

Verwenden Sie nur Adobe Acrobat Reader/Adobe Acrobat um das Formular zu 6ffnen, zu bear-
beiten und zu speichern, sowie um das Dokument auszudrucken und lhre Eingaben in einer
neuen PDF-Datei abzuspeichern.

Die Mobilitdt der/des Gesuchstellenden wird auf der Grundlage der eingereichten Erklarung zur Mobili-
tat beurteilt. Die tatsachliche Mobilitdt am Ende des Beitrags wird im Hinblick auf das Ziel des Férder-

instruments evaluiert. Die Erklarung zur Mobilitat wird vor dem Hintergrund des Forschungsplans, des
Lebenslaufs, und der Wahl des Gastinstituts bewertet.

3.4 Bestatigungsschreiben Gastinstitut und Unterstiitzungsschreiben Mentor/in

Der SNF verlangt sowohl ein Bestatigungsschreiben des Gastinstituts sowie ein Unterstiitzungsschrei-
ben der Mentorin bzw. des Mentors. Die beiden Schreiben dirfen von der gleichen Person ausgestellt
werden, es missen jedoch beide Dokumente (ein Bestatigungsschreiben sowie ein Unterstiitzungs-
schreiben) separat hochgeladen werden.

3.4.1 Anweisungen Bestitigungsschreiben Gastinstitut(e)

Bitte fugen Sie dem Gesuch ein Bestatigungsschreiben jeder Gastinstitution bei. Ein Bestatigungs-
schreiben des Gastinstituts muss fir einen Aufenthalt ab einer Dauer von einem Monat hochgeladen
werden. Der SNF stellt weder ein Formular noch eine Vorlage zur Verfigung, die Schreiben miissen
aber entsprechend den folgenden Kriterien verfasst werden:

— Die Schreiben missen Uber einen offiziellen Briefkopf des Gastinstituts und tber eine
Originalunterschrift (bitte keine digitale Signatur von einem Zertifizierungsdienst)
der/des Institutionsleitenden oder der Gastprofessorin bzw. des Gastprofessors
verfiigen (keine E-Mail).

— Die Anfangs- und Schlussdaten der Rickkehrphase missen erwdhnt werden.

— Es muss im Schreiben deutlich zum Ausdruck kommen, dass die fir die Durchfihrung
des Projektes notwendige Infrastruktur wahrend der gesamten Dauer des
Ruckkehrbeitrags zur Verfiigung steht.

— Wenn Sie ein bewilligungs- und meldepflichtiges Projekt einreichen, bestatigt der Brief
die Einhaltung samtlicher rechtlicher und ethischer Bestimmungen in der Schweiz.
Wenn die Bestatigung zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung noch nicht vorliegt, muss
die Bestatigung in einem zweiten Brief spatestens vor der Beitragsfreigabe nachgereicht
werden. Der Beitrag kann nur dann freigegeben werden, wenn dem SNF eine
Bestatigung dieser Art durch das Gastinstitut vorliegt.

3.4.2 Anweisungen Unterstiitzungsschreiben Mentor/in

Die Mentorin bzw. der Mentor sollte Gber geniigend Fachwissen beziiglich der Betreuung des vorge-
schlagenen Forschungsvorhabens verfiigen. Sie bzw. er sollte die Zeit, die Ressourcen, das Wissen,
die Erfahrung, die Expertise und das Engagement aufbringen, um den Postdoktorandinnen und Post-
doktoranden eine angemessene Unterstiitzung zu bieten und die notwendigen Fortschritts- und Uber-
prifungsprozesse sowie die erforderlichen Feedbackmechanismen zu gewahrleisten. Die SNF-RUck-
kehrbeitrége haben zum Ziel, das im Ausland durchgefihrte Projekt in der Schweiz abzuschliessen
oder hier ein neues zu lancieren, um so wettbewerbsfahiger fir eine Karriere in der Forschung in ei-
nem akademischen oder ausserakademischen Umfeld zu sein. Das Unterstiitzungsschreiben der
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Mentorin bzw. des Mentors soll darlegen, wie sie oder er die Beitragsempfangerin bzw. den Beitrags-
empfanger begleiten, unterstitzen, leiten, beraten und betreuen wird und welche unterstitzenden, fur
die Forschung nétigen Ressourcen sie oder er zur Verfligung stellen wird.

Bitte fiigen Sie dem Gesuch ein Unterstitzungsschreiben der Mentorin bzw. des Mentors am Gastin-
stitut bei. Ein Unterstitzungsschreiben muss fur jeden Aufenthalt ab einer Dauer von 6 Monaten hoch-
geladen werden.

— Die Schreiben missen Uber einen offiziellen Briefkopf des Gastinstituts und tber eine
Originalunterschrift (bitte keine digitale Signatur von einem Zertifizierungsdienst) der
Mentorin bzw. des Mentors verfiigen.

— Die Mentorin bzw. der Mentor am Gastinstitut muss bestatigen, dass sie/er bereit ist, die
Gesuchstellerin bzw. den Gesuchsteller auf ihrem/seinem kiinftigen Karriereweg zu
unterstitzen.

— Die Verfasserin bzw. der Verfasser des Schreibens dussert sich zu folgenden
Evaluationskriterien:

Wie wird das Forschungsvorhaben wissenschaftlich unterstutzt?
Wie wird die wissenschaftliche Selbststandigkeit der/des Gesuchstellenden gewahr-
leistet und gefordert?

o Wie wird die kontinuierliche intellektuelle Weiterentwicklung und Weiterbildung
der/des Gesuchstellenden ermdglicht?

o Welche Ressourcen, die fiir die Forschung nétig sind, wird die Mentorin bzw. der
Mentor der/dem Gesuchstellenden zur Verfligung stellen, sollte sie/er einen Riick-
kehrbeitrag erhalten?

Beziiglich des Gastinstituts werden folgende Beurteilungskriterien angewendet:

— Eignung und Mehrwert der Forschungsinstitution, das Forschungsvorhaben
wissenschaftlich zu unterstitzen und die wissenschaftliche Selbststandigkeit der/des
Gesuchstellenden zu gewahrleisten und zu férdern sowie eine kontinuierliche
intellektuelle Weiterentwicklung und Weiterbildung zu ermdglichen;

— Mehrwert der Forschungsperiode unmittelbar nach der Riickkehr fiir eine
wissenschaftliche oder akademische Laufbahn der/des Gesuchstellenden in der
Schweiz.

Das Bestatigungsschreiben des Gastinstituts, das Unterstiutzungsschreiben der Mentorin bzw. des
Mentors sowie |hre Begriindung im Abschnitt ,,Choice of research institution“ im Dokument ,Erklarung
zur Mobilitat“ dienen den Evaluatorinnen und Evaluatoren dazu, diese Kriterien zu beurteilen.

3.5 Sonstige Beilagen

Sie haben die Mdglichkeit andere flir das Projekt relevante Dokumente im PDF-Format hochzuladen.
Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass jegliche Publikationen, die im PDF-Format im Container
»Sonstige Beilagen“ hochgeladen werden, sowie Referenzschreiben, Diplomkopien, Karriere-
pléne und allféllige Beilagen zum Forschungsplan nicht beriicksichtigt und geloscht werden.

Abteilung Karrieren

Postdoc.Mobility +41 31 308 22 22
Wildhainweg 3, Postfach pm@snf.ch
3001 Bern www.snf.ch

Seite 12/12



	1 Wichtige Bemerkungen
	1.1 Evaluationsprozedur
	1.2 Einreichung und Frist
	1.3 Sprache des Gesuches
	1.4 Rückkehr CH Postdoc.Mobility im Verhältnis zu anderen Förderungen des SNF
	1.5 Wiedereinreichung
	1.6 Fortsetzungsgesuche
	1.7 Entscheid
	1.8 Nichteintretensentscheid

	2 Personen- und Gesuchsdaten (in mySNF auszufüllen)
	2.1 Vorgesehenes Gastinstitut
	2.2 Grunddaten I
	2.2.1 Beantragter Beginn
	2.2.2 Gewünschte Dauer

	2.3 Vorhandene oder beantragte Mittel
	2.4 Finanzieller Bedarf
	2.4.1 Eigenes Salär Gesuchstellende/r
	2.4.2 Sozialabgaben
	2.4.3 Forschungsmittel


	3 Annex-Dokumente (PDF-Format erforderlich, maximal 10 MB pro Container)
	3.1 Forschungsplan
	3.2 CV und bedeutendste Leistungen
	3.3 Erklärung zur Mobilität
	3.4 Bestätigungsschreiben Gastinstitut und Unterstützungsschreiben Mentor/in
	3.4.1 Anweisungen Bestätigungsschreiben Gastinstitut(e)
	3.4.2 Anweisungen Unterstützungsschreiben Mentor/in

	3.5 Sonstige Beilagen


